
Anlage 2 

Anpassung örtlicher Benutzungsentgelte an § 2 Absatz 1 UStG 

Artikel 1 
Änderung der Benutzungsgebühren für den Festsaal der Gymnasien 

Die Benutzungsgebühren für den Festsaal der Gymnasien in der Fassung vom 10.11.1993, 
zuletzt geändert am 26.01.2011, wird wie folgt geändert: 

1.  Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt:

Nr. 4 Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelten zugrunde 
liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

Artikel 2 
Änderung der Entgeltordnung für das Stadtarchiv Rottweil 

Die Entgeltordnung für das Stadtarchiv Rottweil in der Fassung vom 24.10.2010, wird wie 
folgt geändert: 

1. Nach Nr. 6 wird folgende Nr. 7 eingefügt:

Nr. 7 Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelten zugrunde 
liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

Artikel 3 
Änderung der Benutzungsordnung für die von der Volkshochschule verwalteten 

Räume der Volkshochschule und des Alten Gymnasiums 

Die Benutzungsordnung für die von der Volkshochschule verwalteten Räume der 
Volkshochschule und des Alten Gymnasiums in der Fassung vom 21.10.2015, zuletzt 
geändert am 26.07.2017, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

§ 4a Umsatzsteuer:

Soweit die Leistungen, die den in dieser Entgeltordnung festgelegten Entgelten zugrunde 
liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 
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Anlage 2 

Artikel 4 

In-Kraft-Treten 

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
der zu ändernden Benutzungsentgelte unberührt. Für Entgelte, die bereits vor diesem 
Zeitpunkt entstanden und erst nach dem 31. Dezember 2022 zu entrichten sind, gelten für die 
Bemessung die Entgeltbestimmungen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung gegolten haben. 
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